
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1956/5/8 4Ob56/56
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.05.1956

Norm

AngG §11 Abs3

Rechtssatz

Bei sogenannten Direktgeschäften, die ohne Mitwirkung des Vertreters zustandegekommen sind, bleibt es bei der

Regel, daß der Provisionsanspruch erst mit der Ausführung des Geschäftes und dem Eingang der Zahlung erworben

wird.
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